
®
0OSe Biınder

Rechtliche Moglichkeiten
CINeES Intensweren Zusammenwirkens der deutschsprachigen Provinzen des
Institutum Beatae Marıae VIrginiS,
Der nachstehenden Abhandlung 1e9 21n über verschiedene staatlıche Gesetze
Vortrag des Verfassers zugrunde, den dieser schlie  1C Z Entwicklun des Kirchen-
als Justitiar der Diozese ugsburg Fe- steuerwesens In bayern. Gläubiger der KIr-
bruar 2002 auf oIner Konterenz der Provin- chenumlagen, also der Kırcheneinkommen,
71aloberinnen der deutschsprachigen Pro- Kirchenlohn- und Kiırchengrundsteuer sind
MNZEN des Institutum Beatae Marıae IYI- 1M katholischen Bereich die betreffenden
NS IN UgSburg gehalten hat. Wesentliche (Erz-)Diözesen, Gläubiger des Kırc  ©  es
(Giründe FÜr dıe Darstellung nachstehender die Jeweıllıgen Kırchengemeinden. DIe Or-
Möglichkeiten grundsäatzlicher AAal eInNes IN- densgemeinschaften besitzen UuUIKOM-
tensweren Zusammenwirkens der deutsch- INeN der Kıiırchensteuer keinen gesetzlich
sprachigen Provinzen des Institutum Beatae vorgesehenen Anteil
Marıae VIrginıs sSınd einerseıts der ÜcCkgang Ungeachtet dieser Sach: und Rechtslage ist
SOWwIE die Überalterung hetreffender Ordens- dıie DIiözese ugSDur: seIit alters her einer
schwestern. Andererseits wollen vorhandene intensiven Zusammenarbeit mıt den Ordens-
Kräfte gebündellt, sSıch Neu einstellenden DBe- Semeinschaften In ihrem Zuständigkeitsbe-
dürfnissen echnung ragen, aber auch reich nachhaltıg interessiert; dies beinhaltet
sıch anbietende Verwaltungsvereinfachun- auch die gegenseıtıge Hilfestellung und
GEN genutzt werden. Unterstützung 1Im Rahmen der Jeweılıgen kır-

chenrechtlichen Aufgabenstellung. SO e7z711-
fern sich die Jährliıchen Gestellungsleistun-Allgemeine Darlegungen gen der DIiözese Uug2SDur: für rd 24() Patres
und 0 Ordensschwestern, die In diözesanen

Der Freistaat bayern stellt wohl das einz1ıge oder pfarrlichen Einrichtungen atı sind, auf
Bundesland der BRD dar, VOIN welchem mıt 16,4 Mıo0 uro alleın In diesem Jahr. Batıl-
Fug und ec behauptet werden kann, CS maisnahmen klösterlichen Gebäulichkei-
sS@e1 eın katholisch geprägtes Land esent- tenwerden seıtens der DIiöÖözese Augsburg Jähr-
iıchen Anteil 1M Rahmen dieser Seschicht- lıch muıt etwa Mıo Uuro gefördert; schuli-
ichen Entwicklun besitzen namentlich der sche Einrichtungen, die VOI Ostern WIe
Benediktinerorden, aber auch das NSULU auch VOo Schulwerk der DIiözese ugSDur:
der Englischen Fräulein. werden, ernalten eine Jährliche HOr-
Vor der Säkularisation VON 1803 War rund die derung AaUuUs Kirchensteuernmitteln zwıischen
Hälfte der Pfarreien 1M Bıstum ugsbur e1- und Mıo0 Uuro Mıt Schreiben VO IA

November 1999 hat dıe Schwäbische ProvınzHe Kloster inkorporiert; die en hatten
er seinerzeıt wesentlıche urgaben e_ des Instiıtutum Beatae Marılae Vırginis IBMV
füllen, dıe eute VOIN eıner Diözese He- anıf Wunsch uUunNnseres Dıiözesansteueraus-
streıten Ss1ind. Wenn auch das Königreich Bay- schusses schriftlich bestätigt, In welcher H6ö-
CM für die Ausstattun hemals nkorpo- he s1e HIS Juli 1999 diözesane Fördermiuittel
rlierter Kirchen- und Pfründestiftungen DE- für derartige Bauaufgaben erhalten alt
WISSe Dotatıiıonen eW  rte, diese Bel der Wıdmung klösterlicher andwirt-
doch 1Im rgeDN1s unzureichend und ührten schaftlicher Flächen Bauland und dessen
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anschliefßsender Verwertung wWwIe etwa In St Josefskongregation unverändert dienen
Mindelheim Ist die Bischöfliche Fiınanz- SOWIE In Kirche und Gesellschaft ZUT eNel-
kammer ugsbur ebenso unentgeltlich De- matung VOIN Menschen mıt Behinderung Del-
hılflich WI1Ie bel der Verhandlung und dem Ab- Lragen DIe Aa wıdmet sıch aus OMa

lıcher Verantwortung der und Be-chluss vVOoNn Erbbaurechtsverträgen 7B In
Klosterwald Lreuung, Förderung und Erziehung, Sschull-
Das Schulwerk der DIiÖözese ugsbur selbst schen und beruflichen Ausbildung, Beschäf-
wurde unter dem 28 August 1975 VOINM da- tiıgung und eratun VOIN behinderten SOWIEe
malıgen Bischof Dr. OSe timpfle als NC VOINN Behinderun bedrohten Kındern, E
IC un des öffentlichen Rechts EY- sendlichen und Erwachsenen SOWIE der Pfle-
ichtet, ideell, finanziell und admın1s- DE und bBetreuung VOIN alten, gebrechlıchen
tratıv es LUnNn, amı die Präsenz der und ranken Menschen. In stiftungseigenen
freien katholischen chulen UMNSCHEN en Einrichtungen werden erzeıt etwa 4_ 600
ewahrt, eın alternatives Bildungsangebot Menschen muıt Behinderungen statıonär, tenl-
segenüber den öffentlichen chulen auirec statıonär oder ambulan VON rund 100
ernhalten und die eıstige Auseinanderset- Schwestern SOWIE 2 200 voll- und teilzeitbe-
zung auf dem Gebiet des u_ und Bil- SCHaIitı  en Mitarbeitern engagıert SOWIE
dungswesens DOSITIV beeinfluss werden fachkundig etreut Wesentlicher MOMa War
kann. Mı  erweıle ist Schulwerk TYA=- auch hier, dass CS für die en In der heu-
Dger VON 34 allgemein- und berufsbildenden en Zeıt zunehmend beschwerlicher Qe-
Schulen, etreut amı rund Schüle- worden Ist, die mıt eiıner Trägerschafi Vel-

rınnen und chüler, welche VON 1.620 bundenen Lasten namentlıch nfolge des
Lehrkräften unterrichte werden. )Iie SCHI serıngen /Zugangs klösterlichen Kräften
ischen Einrichtungen der Stiftung werden alleın Dewältigen
ihrem besonderen Erziehungs- und Lehr-
uftrag adurch erecht, dass sS1e den Schü-
ern dıe sinngebenden christliche Werte Moglichkelten eINES kunf-
menschlicher Kxıstenz erschlıelsen und - Ug Intensıveren usammen-
Hen Unterricht auf der Grundlage des VOIN der wırkens
katholischen Kirche verkundeten chrıiıst-
ichen Menschen- und Weltverständnisses Aus WNSCHECHK IC erscheinen insbesondere
erteılen. €1 wollen sS1e unter Achtung der olgende, VON UuNnserer Rechtsordnung eYOIT-
freien Entscheidun des Einzelnen den Men- netien Möglichkeiten eıner näheren Über-
schen helfen, eın en aus dem AatnOoM- rüfung wert, ob s1e sıch dazu eignen, dem
schen Glauben führen und sich In er Welt Interesse der deutschsprachigen Ordenspro-
VONn eute als Christ bewähren. vinzen des BMV einem ünftig intensI1-
Auch für den Sozlalbereich wurden annlıche Zusammenwirken erecht werden.
Aktivitäten entfaltet Nach sründlıchen Vor- Ora sel Uu1ls der Hınwels gestattet, dass bel
überlegungen und ausführlichen Beratun- eiıner näheren Erörterung dieser Vorschläge
gen hat namentlich dıe St Josefskongrega- auch darauf achten Ist, dass IIC L1UT e1-
tion In Ursberg mıt Stiftungsakt VO 20 Sep- „akademisch“ See1gnete Lösung elunden
tember 1995 das VOIN ihr bislang als JUYI1S- WIrd, sondern auch eıne In He  icher, wiırt-
1SC unselbstständiger Zweckbetrieb DEC- schaftlicher und finanzieller IMNSIC ange-
führte Dominiıkus-Ringeisen-Werk In orm INESSEIIEC Insbesondere ollten SICH etwalge
einer kırchlichen Stiftung des öffentliche kostenträchtige, notarielle oder srundbuch-
Rechts errichtet Der eCUue Rechtsträger will] amtlıche Befassungen auf eın Mınımum De-
den Zielen VON Dominikus Rıngeisen und der schränken.
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Arbeitsgemelnschaft densgemeinschaften DZW. Kongregationen

Serade aulserhalb des Freistaates bayern
ıne Arbeitsgemeinschaft begründet her- nach weltliıchem ecC al Sgememnnützıge
OMMIIC das nach weltliıchem ecC el- eingetragene Vereıine verfasst; Senannt se]en
bindlichste Zusammenwirken zwischen Pr1- etwa die teyler Miıssionare In St endel
vatpersonen, aber auch Juristischen Personen oder die Schönstätter Marienschwestern ıIn
des bürgerlichen SOWIE des öffentlichen Vallendar/Rhein
Rechts Hıerbeil bedarf Srundsätzlich weder
eıner Satzung och e1ınes Status, den Qesellsohafl mMıiıt Hheschraänkter Marttung
WEeC SOWIE die Art und Weılise eıner Z
sammenarbeit, aber auch ormale Krıterlien In vergle1ıc  arecr Weılse wWI1e De]l eınem einge-
WIe Ladung, eschlussfähıigkeit, Beschlussfas- ragenen Vereın wird die Haftung elıner GmbH
sung usf. näher regeln. 1Lunter emmpfiehlt srundsätzlıch auf das sSog Stammkapital be-
es siıch, eıne Arbeitsgemeinschaft In Form e1- tragsmälsig beschränkt; M unter sehr eng DQEe-
MCn rechtlich unselbstständigen Gesell- assten Voraussetzungen ist ach Gesetz und
SCl des bürgerlichen Rechts 1M Sinne der Rechtsprechung e1n Haftungsdurchgriff auf
QQ 705 {f. BGB oder auch als rechtlich die Gesellschafter möglıch Oorm und Inhalt
selbstständigen NnIC eingetragenen Vereın des Gesellschaftsvertragesensiıch nach den
nach Malsgabe der IS Zl ü BGB OYrga- 88 ff. mbH-Gesetz ichten Sofern die
nısıeren. formellen und materiellen Voraussetzungen

vorliegen, kann 1ImM Bedarfsfalle empfohlen
Zingetragener Verein werden, den Zusammenschluss VON Ordens-

mitgliedern, aber auch VON Ordensgemein-
Eın eingetragener Vereın 1M Sinne der 8Q 55 SCHaliten als Sgememnnützıge GmbH Organı-
ff BGB erwıirbt mıt selıner Eintragung In das slıeren. Vorsorglic sel och festgehalten, dass
Vereinsregister des zustandıgen Amtsge- das Stammkapıtal eıner GmbH mindestens
richts dıe Rechtsstellung einer Juristischen uro etragen
Person des bürgerlichen Rechts:; l ist also Nach UuNnserer Erkenntnis sınd etwa dıe Ob-
a selbst JTräger VON Rechten und IC aten der unDeileckten Jungfrau Marıa In
ten SeIN. Zu eachten sınd die Mindest- Maınz nach weltlichem ecC als Seme1ln-
mitgliederzahl VOIN s1ieben Nnaturlıchen oder nützıge GmbH verfasst.
Juristischen Personen (S 56 BGB) SOWIE (Mın-
dest-)Erfordernisse se1ne Satzung (S 58 Stiftung des offentlichen Rechts

BGB) In aller egel empfiehlt CS sich, dass
eın eingetragener Vereın auch die Geme1ln- nter dem Begriff „Stiftung“ verste [1all e1-
nützigkeıt nach staatlıchem Steuerrec C1- mıt Rechtsfähigkeit ausgestattete Vermö-
an Festgehalten sel ferner, dass eın e1n- QeNSMASSE, die auf unbeschränkte Dauer dem
getragener Vereın als Juristische Person des Uurc den Willensakt des ıTters näher De-
bürgerliche Rechts Srundsätzliıch 11UTr mıt stiımmten WEeC ewı1ılme ist und über das
seiınem Vereinsvermögen haftet, die Vereins- hilerzu bestellte rgan Rechtsverkehr teil-
mitglieder 1C In aller egel Nn1IC. für nımmt. DIe Art einer un bezeichnet das
Verbindlichkeiten des Vereıins einzustehen OD re 1996 neugefafste Bayerische Staif*
aben Eın eingetragener Vereın ist sehr als kirchlich, WEn s1e AaUuUS-
rasch errichten; sofern die gesetzlichen SCHAIEe  IC oder überwiegend kiırchlichen
orgaben eachte werden, esteht eın CC wecken der katholischen, der evangelisch-
auf Kintragung In das Vereinsregister. lutherischen oder der evangelisch-reformier-
Nach WMNSCHEN Erkenntnis sınd zahlreiche Or- ten Kirche ew1ıdlme ist und VON eıner Kirche
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errichtetwurde oder ach dem illen des Stif- KOorperscha des Ooffentlichen Racnts
ters organısatorisch mıt einer Kirche verbun-
den oder ihrer UISsSIC unterste seın soll Nach allgemeıiner Auffassung In Rechtspre-
Gründet sich der Wiıllensakt des ıTters auf un: und Lıteratur gewährleisten Art. 1400

am Art 137 WRV, Artı 143 BV —e1n Stiftungsgeschäft, also eın Rechtsgeschäft
unter ebenden oder VOINl es deu- die individuelle Religions- und korporative
tet dies auf eıne un des prıvaten Rechts, Kirchenfreiheit nach Art und 11
die L1UTr mıt Zustimmung der hbetreffenden KIr- WIe Art 107 konkretisierend die KeI=
che VOINl der zustandıgen STtaatlıchen Behörde heit der Vereinigun Religionsgesell-
als kirchlicheungenehmigt werden und SCHaiten Hierunter werden herkömmlich
als solche hierdurch Rechtsfähigkeit erlangen Gemeinschaften verstanden, dıe alle Ange-
darf. Beruht der hbetreffende ille auf einem höriıgen eines religıösen Glaubensbekennt-
StiftungsaktZ des 1SCNOIS VOIN ugsbur. nISses innerhalb e1ınes bestimmten ebletes
pricht Nan VON eıner kirchlichenundes A0 allseitigen Erfüllung der UE das OC
öffentlichen Rechts, sofern S1e ausscNAlıe  IC melinsame Bekenntnis gestellten urgaben
oder überwiegend kiırchliche und amı Öf- zusammentfassen. Als eıne solche Religions-
fentliche Zwecke verTO SOWIE mıt der D)1I- gesellschaft Sılt namentlich die OmIisch-Ka:-
Ozese ugsbur als Körperschaft des öffent- tholische Kirche In Deutschlan: SOWIE Bay-
ichen Rechts In eiınem organiıschen Zalı= CIT), wobe]l deren Rechte und 1ıchten her-
sammenhang sSte welcher die un: OMMIIC VOINl der betreffenden (Erz-)D16ze-
selbst einer öffentlichen Einrichtung als einer Körperschaft des öffentlichen
MaC. Auf1a der betreffenden Kirche Ist Rechts wahrgenommen werden vgl auch
s1e als kirchliche un genehmigen, Art BayKirc
Kdie NaC  altige Verwirklichung des Stif- Art IS I1 WRV nthält nach allgemeiner
tungszwecks aus dem Ertrag des Stiftungs- Ansıicht eıne eigenständige, VON Art
vermögens Sesichert erscheint oder VON der abhängıge und ihm vorgehende Gewährleis-
betreffenden Kıirche Sewährleistet wird. Seit Lung der relıgiösen Vereinigungsfreiheit,
alters her bestehende, rechtsfähige kirchliche weshalb auch Art und das Vereıins-
Stiftungen eNnNalten hre Rechtsstellung DeI; SEeSELZ für Kirchen oder Religionsgemein-
ist hre Rechtsstellung der Art strıttig, ent- SCHhaliten keine Geltung besitzen (vgl Il
scheidet das zuständıge Bayerische Aaatsmı- Nr. VereinsG a.F. Von olchen Religions-
nısterium. ıne kirchliche un des Öf- gesellschaften abzugrenzen siınd allerdings
fentlichen oder prıvaten Rechts untersteht der die religiösen Vereıine, also Vereinigungen,
UISsSIC des zustandıgen Diözesanbischoifs, welche IM begrenzte religiöse Zwecke Ver-
eine allgemeine (weltliche) Jjener der zustan- folgen, namentlich rden, Kongregatıionen,
en (Bezirks-)Regierung Mıissıonsvereıine, karıtative erbande usf.
ıne tiftung vermag einerseılts wesentlıche DIiese unterstehen srundsätzlıch dem Art
Funktionen eInes SOg Betriebsträgers wahr- und demzufolge herkömmlich auch dem
zunehmen:; enannt se]en die Marıa-Ward- Vereinsgesetz.
Schulstiftung Stiftung des öffentlichen Rechts a) Allerdings Sılt für den Freistaat Bay-

mıt SItZ In Passau oder die Maristen-Schul- ern die Besonderheit, dass nach Art
tiftung tiftung des prıvaten Rechts mıt S1ıtz BayKonk den en und religıösen Kongre-
In Kürstenzell Andererseits kann gerade eıne gatıonen die Rechte eiıner Körperschaft des
ıftung des öffentlichen Rechts auch wesent- öffentlichen Rechts ewahrt leiben, soweılt
lıche uTgaben eınes Vermögensträgers wahr- sS1e bisher diese Rechte aben; die
nehmen:; erwähnt se1 etwa das Provinzhaus der Übrigen erlangen Rechtsfähigkeit oder die
Schwestern VOIN der Elisabeth In Hofheim Rechte einer öffentlichen Körperschaft nach
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den für alle bürger oder Gesellschaften gel- und ihres langjährıgen bisherigen Bestehens

dıe Gewähr der Dauer bletettenden gesetzlichen Bestimmungen. Art I6
on nthält für die en und relig1ösen bb) a weder In der Verfassung och In
Genossenschaften der C nach eıne Ver- sonstigen Gesetzen Regelungen über den Ver-
Sleichbare egelun lust der Körperschaftsrechte enthalten sind,
D) Derartıige Körperschaftsrechte gelten die allgemeinen Rechtsprinzipien Da:
en und religı1ösen Kongregationen WeTlr- Del 1L11USS der staatliıche Hoheitsakt 1ese1lbe

Rechtsqualıität besitzen WIe der VerleihungSs-den In bayern nach Jahrzehntelanger Ver-
waltungspraxI1s Wre eınen hbetreffenden akt Sınd die Körperschaftsrechte UG (G@-
Verwaltungsakt des Bayerischen aatsmıl- Seiz verliehen worden (B uUurc das „Gesetz
nısterıums für Unterricht und Kultus verliıe- über dıie Rechtsstellung des Bayerischen RO-
hen Rechtsgrundlage für dıie Zuständigkeit ten Kreuzes“), ist für ihren Entzug eın (Ge-
dieses Minıisteriums bıldet Are 51 INa SEeTZ NOoLWweNd1 urden dıe Körperschafts-

Nr. der Verordnung über die Ge= rechte UE eınen Verwaltungsakt verliehen,
schäftsverteilung der Bayerischen aatsre- können S1e UnVerwaltungsakt auch ent-
Jlerung. werden. Im etzten Fall selten die
C) DIe Eigenscha eiıner öffentlichen Grundsätze über die ücknahme und den
Körperschaft für Religionsgesellschaften 1lderru VON begünstigenden Verwaltungs-
wWI1e enund Kongregationen edeute her- en ach Art 4Ö, 49 ayVw
OMMILIC die Anerkennung ihrer Un aaa) DIie Verleihung der Körperschafts-
1Im öffentlichen en und weıterhın 1M Öf- rechte ware widerrufen, WEl namentlıch
fentlichen ecC Ferner Ist weıithıin alnler- der hbetreffende en dies beantragt Ka
annt, dass die Erfüllung der den Kirchen des ihm zustehenden Selbstverwaltungs-
und Religionsgemeinschaften SOWIE den Or- rechts Ist CS dessen ache, arüber ent-
den und Kongregationen ODlıegenden Alf- scheiden, ob C den ihm NC STaatlıchen
en ihrer Tiefen- und Breitenwir- Hoheitsakt einmal verliehenen KÖrper-
kung den aum des Privaten prengt SCHATtSSafdS aufgeben und An den privat-
und eshalb VON aa und Gesellschaft als rec  ıchen Status bevorzugen wiıll!
Offentlıche Angelegenheit wWIrd. bbb) Für den Kntzug der Körperschafts-
aa) Als Voraussetzung für die Verleihung rechte den Willen e1ınes Ordens oder
der Rechte eıner Körperschaft des öffent- einer Kongregatıon mMussen In Übereinstim-
ichen Rechts wiıird er VOIN Bayerischen mung mıt Art 4A9 ayVw trenge und
Staatsministerium für Unterricht und Kultus WIC Voraussetzungen egeben se1In. IDar
In sinngemälser Anwendung VOIN Art. IS nach können die Körperschaftsrechte insbe-
WRV und Art. 143 SOWIE In Sefestig- sondere eNtzog2en werden, WeNn die Del der
ter VerwaltungspraxI1s verlan. dass die reli- Verleihung des Körperschaftsstatus vorhan-
S1Ööse Gesellschaft (Ordensinstitut nach - denen Verleihungsvoraussetzungen, insbe-
er personalen 1((0) Zanl der Mitglieder; sondere die erforderliche vermögensmälsige
wenı1gstens 200) und ihrem Aufgabenbereich und finanzıielle Absicherung, nachträglich
7B pastoraler seelsorglicher Dienst, Erzle- wieder wegfallen und ohne einen 1lderrudas
hung und Bildung, karıtative Tätigkeit u.a.) Offentlıche Interesse gefährdet würde vgl
für die Offentlichkeit zumindest In der He- Art. 49 Nr. ayVw  ); eın Widerruf ist
treffenden Regiıon eıne Sewlsse Bedeutung C1I- [1UT innerhalb eınes Jahres seit dem Zeitpunkt
an hat Ferner wırd erwartet, dass die Or- der Kenntnisnahme ÜE das Bayerische

Staatsministerium für Unterricht und Kultusdensgemeinschaft hinsichtlich ihrer Verfas-
sun2 Organıisation, Satzung), ihrer vermoO- zuläss1ıg (Art 49 ayVw Gleichwohl
gensmälsıgen SOWIE finanziellen Absiıcherun wiıird seıtens des Bayerischen Staatsministe-
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Yr1ums für Unterricht und Kultus jeder Da SOWIE seıner Befragung Del ulhebun der
elfall entsprechend dem SIinn und WeCcC VON Niederlassun eines Ordensinstituts In SEI-
A BayKonk sicherlich pflic  ema: NEe Zuständigkeitsbereic (CO 009, 616
eprüft und entschıeden werden. A Ansonsten Ist der (Erz-)Abt oder die

Provinzlaloberin eınes Ordensinstituts
Das eutsche SOWIEe Bayerische päpstliıchen Rechts In eICHEN Weılse WIe der

Staatskirchenrecht ist epragt NC das MO- Diözesanbischof letztlich [1UT dem postoli-
dell einer „verständigen Kooperation“; schen uhl! In Rom gegenüber rechen-
nstitutioneller Trennung oder Nıic  1denti- schaftspflichtig (Ce 5331, 391, 400, 0106, 636
1Kallon VOIN Staat und Kirche finden ennoch 2, 638 5 (09 CIC)

D) Da 0S siıch hbel der kirchenrecht-vielfältige Semeınsame Aufgabenielder ner-
kennung, In denen STAaatllıches und 1irchi- lıchen UISIC des Apostolischen Stuhls
ches Handeln unter Wahrung beiderseitiger über eın Ordensinstitut päpstlichen Rechts
reıiınel und Unabhängı  eit miıteinander Ü eın innerkirchliches Rechtsverhält-
verbunden S1nNd. nter Beachtung des Ver- NIS ohne weltliche Aufsenwirkun handelt,
assungsrechtlic verankerten SOWIEe kon- vermögen Drıtte, namentlıch eıne Bank,
OYdalar zugesicherten kirchlichen Selbst- kiırchliche 1ltarbeıter oder etreute Men-
ordnungSs- und Selbstverwaltungsrechts DE schen, MIC mıt USSIC auf Erfolg
Wa der aa auch Ordensgemeinschaften eıne etwalge HIC hınlängliche MSIC des
nach Mailsgabe der unter Nr. C) aa) De- Apostolischen tuhles In Rom Seric  C
sSschılderten Voraussetzungen die Rechtsstel- vorzugehen.
lung eıner Körperschaft des öffentliche C) Auch eıne Haftung der betreffenden
Rechts ine staatliche oder UISsSIC (Erz-)Dıözese als Belegenheitsbistum für eın
über die Rechtsgeschäfte oder das Finanzge- Ordensinstitut päpstlichen Rechts sSsche1ıde
baren des hbetreffenden Ordens als einer KÖr- DL au  S: Das (Erz-)Bischöfliche Sekretarıa
perschaft des öffentliche Rechts findet oder Ordinariat dürfte der irchen-
ter Beachtung der verfassungsrechtlichen recC  1ıchen un des Ordens als Ordens-
und konkordatären orgaben NIC NSLILU päpstlichen Rechts herkömmlich auf
ird. also eın en seiıner Rechtsstel- die srundsätzliche Zuständigkeit des ApOS-
lung als Körperschaft des öffentlichen Rechts tolischen Stuhls verwelsen und 1mM Übrigen
zahlungsunfähig, hat dies srundsätzlich erklären, dass seıtens der (Erz-)Di1özese als
keinerlei Haftung des taates ZUT O  ( esS Belegenheitsbistum nıchts erinnert werde,
se1 denn, das zuständige Bayerische Staats: das Bayerische Staatsministeriıum für
minısterium für Unterricht und Kultus Mät- Unterricht und Kultus dem betreffenden Or-
te 1Im Rahmen des VerwaltungsverfahrensZ den ACch pflichtgemäfser Prüfung die
Verleihung der Körperschaftsrechte den Rechtsstellung eiıner Körperschaft des Öf-
XM  en eıne betreffende, unter Nr. C) aa) Na- fentlichen Rechts verleihen wollte
her geschilderte Verpflichtun oder 1e- d) In diesem Zusammenhang se1l uns

enheit nachweislich verletz vgl auch Art der Hınwels gestattet, dass ema Art. VII
34 G 839 BGB) BayKon  IM sıch ONnı Maxımilıan 1K
a) DIe Aufsichtsrechte eines DIiözesan- seph VON Bayern bereıit rklärt a  e Aln An-
bischofs über eın wWIe 1ImM vorliegenden Fall etiraCc der orteile, welche die religıösen

Ordensinstitut päpstlichen Rechts sınd 1ImM en der Kirche und dem Staate eDrac
kirchlichen Gesetzbuch aa rudimentär aUuUS$Ss- en und In der auch noch bringen
eformt; S1€e beschränken sich 1M wesent- könnten,q  /o  d  riums für Unterricht und Kultus jeder Ein-  sowie seiner Befragung bei Aufhebung der  zelfall entsprechend dem Sinn und Zweck von  Niederlassung eines Ordensinstituts in sei-  Art. 2 II 1 BayKonk sicherlich pflichtgemäß  nem Zuständigkeitsbereich (cc. 609, 616  geprüft und entschieden werden.  CIC). Ansonsten ist der (Erz-)Abt‘oder die  Provinzialoberin  eines  Ordensinstituts  2  Das Deutsche sowie Bayerische  päpstlichen Rechts in gleicher Weise wie der  Staatskirchenrecht ist geprägt durch das Mo-  Diözesanbischof letztlich nur dem Apostoli-  dell einer „verständigen Kooperation“; trotz  schen Stuhl in Rom gegenüber rechen-  institutioneller Trennung oder Nichtidenti-  schaftspflichtig (cc. 331, 391, 400, 616, 636  fikation von Staat und Kirche finden dennoch  $ 2, 638 $ 3, 709 CIC).  b)  Da es sich bei der kirchenrecht-  vielfältige gemeinsame Aufgabenfelder Aner-  kennung, in denen staatliches und kirchli-  lichen Aufsicht des Apostolischen Stuhls  ches Handeln unter Wahrung beiderseitiger  über ein Ordensinstitut päpstlichen Rechts  Freiheit und Unabhängigkeit miteinander  u.E. um ein innerkirchliches Rechtsverhält-  verbunden sind. Unter Beachtung des ver-  nis ohne weltliche Außenwirkung handelt,  fassungsrechtlich verankerten sowie kon-  vermögen Dritte, namentlich eine Bank,  kordatär zugesicherten kirchlichen Selbst-  kirchliche Mitarbeiter oder betreute Men-  ordnungs- und Selbstverwaltungsrechts ge-  schen, nicht mit Aussicht auf Erfolg gegen  währt der Staat auch Ordensgemeinschaften  eine etwaige nicht hinlängliche Aufsicht des  nach Maßgabe der unter Nr. 1 c) aa) ge-  Apostolischen Stuhles in Rom gerichtlich  schilderten Voraussetzungen die Rechtsstel-  vorzugehen.  lung einer Körperschaft des öffentlichen  c)  Auch eine Haftung der betreffenden  Rechts. Eine staatliche Obhut oder Aufsicht  (Erz-)Diözese als Belegenheitsbistum für ein  über die Rechtsgeschäfte oder das Finanzge-  Ordensinstitut päpstlichen Rechts scheidet  baren des betreffenden Ordens als einer Kör-  u.E. aus. Das (Erz-)Bischöfliche Sekretariat  perschaft des öffentlichen Rechts findet un-  oder Ordinariat dürfte wegen der kirchen-  ter Beachtung der verfassungsrechtlichen  rechtlichen Stellung des Ordens als Ordens-  und konkordatären Vorgaben nicht statt.  institut päpstlichen Rechts herkömmlich auf  Wird.also ein Orden trotz seiner Rechtsstel-  die grundsätzliche Zuständigkeit des Apos-  lungals Körperschaft des öffentlichen Rechts  tolischen Stuhls verweisen und im Übrigen  zahlungsunfähig, so hat dies grundsätzlich  erklären, dass seitens der (Erz-)Diözese als  keinerlei Haftung des Staates zur Folge; es  Belegenheitsbistum nichts erinnert werde,  sei denn, das zuständige Bayerische Staats-  falls das Bayerische Staatsministerium für  ministerium für Unterricht und Kultus hät-  Unterricht und Kultus dem betreffenden Or-  te im Rahmen des Verwaltungsverfahrens zur  den nach pflichtgemäßer Prüfung :die  Verleihung der Körperschaftsrechte an den  Rechtsstellung einer Körperschaft des öf-  Orden eine betreffende, unter Nr. 1 c) aa) nä-  fentlichen Rechts verleihen wollte.  her geschilderte Verpflichtung oder Oblie-  d)  In diesem Zusammenhang sei uns  genheit nachweislich verletzt (vgl. auch Art.  der Hinweis gestattet, dass gemäß Art. VII  34 GG, $ 839 BGB).  BayKonk/1817 sich König Maximilian I. Jo-  a)  Die Aufsichtsrechte eines Diözesan-  seph von Bayern bereit erklärt hatte, „in An-  bischofs über ein — wie im vorliegenden Fall  betracht der Vorteile, welche’die religiösen  — Ordensinstitut päpstlichen Rechts sind im  Orden der Kirche und dem Staate gebracht  kirchlichen Gesetzbuch nur rudimentär aus-  haben und in der Folge auch noch bringen  geformt; sie beschränken sich im wesent-  könnten, ... einige Klöster der geistlichen Or-  lichen auf das Erfordernis seiner vorherigen  den beiderlei Geschlechts entweder zum  schriftlichen Zustimmung zur Errichtung  Unterricht der Jugend in der Religion und  399einıge Klöster der geistlıchen Or-
ichen auf das Erfordernis seiner vorherigen den hbeiderlei Geschlechts entweder ZU
schriftlichen Zustimmung ZAUÜR Errichtung Unterricht der Jugend In der elıgı10n und
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den Wissenschaften oder Z usnNılTe In der Rechts partızıpleren nämlich auch die
Seelsorge oder ZUT Krankenpflege 1Im Be- deutschsprachigen Provinzen des BMV
nehmen mıt dem eılıgen Stuhle mıt ange- streıtı verfassungsrechtlich verankerten

OTtLallıon herstellen asseme. In kırchlichen SelbstordnungSs- und Selbstver-
Ausführung dieser konkordatären Beshm- waltungsrec vgl Ar 140 1Vn
mung ist Serade VOIN onı Ludwig Art 137 WRV, Art 1492 L1, 111 BV, Art
Sroiser Wıderstände einıger selıner Minıster BayKonk, Art 13 onk)
eıne bedeutsame Anzahl VOIN OSsStTern e) In diesem Zusammenhang ist: ferner fest-
wiedererrichtet worden. zuhalten, dass 5Ch Auffassung des Bayer1-
aa) DIe Juristische Persönlic  eit ıst schen Staatsministeriums für Unterricht und
Aul Christian Meurer (In Bayerisches KIr- Kultus, die Uurc mehrere Schriftsätze De-
chenvermögensrecht, II Band, DIie Rechts- legt ISt, insofern lediglich das Institutum Be-
fähigkeit und Baulast auf dem Gebiet der KIr- atae Marılae Vırginis Schwäbische Provınz
che In Bbayern, Stuttgart 1919, 167) „De1l Körperschaft des öffentliche Rechts mıt
den en 1DSO ure Ma der In Gemätisheit S1tz In ugsbur AcCh weltlichem ec den
des Art des Konkordats erfolgten UOrganı- Status eıner Körperschaft des öffentlichen
satıon egeben Das hat auch die VO Rechts esitzt ren sonstigen Lokalhäusern
20 November 1836 I1 CLaLı WE S1e oder Niederlassungen, nämlich In ugsbur
feststellte ‘Der Benediktinerorden esteht UNZDUrF: Mindelheim, Neuburg SOWIE Wal-
auf dem Grunde des Senannten Art nach lerstein, se1 diese Rechtsstellung MIe e1-
der ihm VON seınem tifter gegebenen egel gen Vergleic  ares für die faktisch
als eıne mıt en Rechten öffentlicher Kor- MC mehr bestehenden Lokalhäuser In
poratiıonen egabte kirchliche (Genossen- Kempten, Waltenhofen, OÖttobeuren, rum-
schlaft“[o  den Wissenschaften oder zur Aushilfe in der  Rechts partizipieren nämlich auch die  Seelsorge oder zur Krankenpflege im Be-  deutschsprachigen Provinzen des IBMV un-  nehmen mit dem heiligen Stuhle mit ange-  streitig am verfassungsrechtlich verankerten  messener Dotation herstellen zu lassen“. In  kirchlichen Selbstordnungs- und Selbstver-  Ausführung dieser konkordatären Bestim-  waltungsrecht (vgl. Art. 140 GG i.V.m.  mung ist gerade von König Ludwig I. trotz  Art. 137 V 3 WRWV, Art. 142 II, II BV, Art. 2  großer Widerstände einiger seiner Minister  BayKonk, Art. 13 RKonk).  eine bedeutsame Anzahl von Klöstern  e) In diesem Zusammenhang ist ferner fest-  wiedererrichtet worden.  zuhalten, dass nach Auffassung des Bayeri-  aa)  Die juristische Persönlichkeit ist  schen Staatsministeriums für Unterricht und  laut Christian Meurer (in Bayerisches Kir-  Kultus, die durch mehrere Schriftsätze be-  chenvermögensrecht, III. Band, Die Rechts-  legt ist, insofern lediglich das Institutum Be-  fähigkeit und Baulast auf dem Gebiet der Kir-  atae Mariae Virginis - Schwäbische Provinz  che in Bayern, Stuttgart 1919, S. 167) „bei  — Körperschaft des öffentlichen Rechts — mit  den Orden ipso iure mit der in Gemäßheit  Sitz in Augsburg nach weltlichem Recht den  des Art. 7 des Konkordats erfolgten Organi-  Status einer Körperschaft des öffentlichen  sation gegeben. Das hat auch die ME. vom  Rechts besitzt. Ihren sonstigen Lokalhäusern  20. November 1836 Z. II betätigt, wenn sie  oder Niederlassungen, nämlich in Augsburg,  feststellte: ‘Der Benediktinerorden besteht  Günzburg, Mindelheim, Neuburg sowie Wal-  auf dem Grunde des genannten Art. 7 nach  lerstein, sei diese Rechtsstellung nicht zu ei-  der ihm von seinem Stifter gegebenen Regel  gen. Vergleichbares gelte für die faktisch  als eine mit allen Rechten öffentlicher Kor-  nicht mehr bestehenden Lokalhäuser in  porationen begabte kirchliche Genossen-  Kempten, Waltenhofen, Ottobeuren, Krum-  schaft.’ ... Und zwar sind juristische Perso-  bach, Lindau sowie Schrobenhausen; aber  nen sowohl die bayerischen Gesamtverbän-  auch für die ehemaligen Filialen in Günz-  de wie auch jede einzelne rechtmäßig er-  burg, Mittelneufnach, Ohlstadt, Raisting,  richtete Niederlassung. Dass insbesondere  Rettenbach, Stuttgart sowie Weilheim.  auch die Gesamtverbände in Bayern als  aa)  Aus diesem Grunde wurde unter  rechtsfähig anerkannt sind, hat der eben er-  Hilfestellung unseres Hauses der Entwurf ei-  wähnte landesherrliche Stiftungsbrief für  nes allgemeinen Neuorganisationsdekretes,  den Orden der Benediktiner zum Ausdruck  aber auch eines sog. Vereinigungsdekretes  zwischen dem Institutum Beatae Mariae Vir-  gebracht“ (vgl. auch Karl Weber, Neue Ge-  setz- und Verordnungen-Sammlung für das  ginis - Schwäbische Provinz und den ihr zu-  Königreich Bayern, III. Band, Nördlingen  geordneten Lokalhäusern bzw. Niederlas-  VESSASAZ2UG)  sungen gefertigt. Auf diese Weise könnte der  bb)  In Übereinstimmung mit diesen  Rechtsauffassung des Bayerischen Kultus-  Darlegungen hat das Bayerische Staatsmi-  ministeriums einerseits Rechnung getragen  nisterium für Unterricht und Kultus gemäß  werden; andererseits würde auf elegante  Schreiben vom 26. Juli 1929 (No. IX 30503)  Weise eine sehr kostengünstige „Bereini-  bestätigt, dass dem „Institut der Englischen  gung“ bisher (behaupteter) Rechtsträger  Fräulein in Bayern mit dem Hauptsitz in  durchgeführt. Diese Dekrete stellen nämlich  München-Nymphenburg“ als einem Zu-  sog. Hoheitsakte einer öffentlich-rechtlich  sammenschluss öffentlich-rechtlich verfass-  verfassten Körperschaft dar, welche durch ei-  ter Ordensgemeinschaften bzw. deren Pro-  ne förmliche Bestätigung des Bayerischen  vinzen gleichfalls die Rechtsstellung einer  Kultusministeriums zusätzliches Gewicht  erhielten. Mit diesen Urkunden wäre sodann  Körperschaft des öffentlichen Rechts zu-  kommt._ Als Ordensinstitute päpstlichen  schlicht eine Namensberichtigung in der Ab-  400Und ZWar sSInd Juristische Perso- bach, Lindau SOWIEe Schrobenhausen; aber
nNenNn sowohl die bayerischen Gesamtverbän- auch für dıe ehemalıgen 1llalen In Unz-
de WIe auch ede einzelne rechtmälsig C)Y- burg, Mittelneufnach, STa alstıng,
Yıchtete Niederlassung. ass insbesondere Rettenbach, Stuttgart SOWIE el  eım
aUch die Gesamtverbände In bayern als aa) Aus diesem Grunde wurde unter
recChtsfahı anerkannt SINd, hat der eben e._ Hılfestellung uUuNnseres Hauses der Entwurf e1l-
wähnte andesherrliche Stiftungsbrief für 1165 allgemeinen Neuorganisationsdekretes,
den en der Benediktiner ZU USaruc aber auch eiınes sog Vereinigungsdekretes

zwıschen dem Institutum Beatae Marıae Viır-ebracht“ vgl auch Karl eber, eue Ge-
SetzZ- und Verordnungen-Sammlung für das SINIS Schwäbische Provınz und den ihr
Könıigreich bayern, 111 Band, Nördlingen seordneten Lokalhäusern bzw. Niederlas-
1883, Ü l} sungen gefertigt Auf diese Weilse könnte der
bb) In Übereinstimmung mıt diesen Rechtsauffassung des Bayerischen Kultus-
Darlegungen aı das Bayerische aatsmı- mıinısteriıums einerseıts echnun
nısterıum für Unterricht und Kultus ema werden; andererseits würde auf elegante
Schreiben VOIN Juli 1929 (No Weılse eine sehr kostengünstige „Bereini-
bestätigt, dass dem „Institu der Englischen g“ bısher (behaupteter) Rechtsträger
Fräulein In bayern mıt dem HMauptsıitz In durchgeführ DIiese Dekrete tellen nämlich
München-Nymphenburg“ IS einem ZuE soz Hoheitsakte eıner öffentlich-rechtlich
sammenschluss öffentlich-rechtlich verfass- verfassten Körperschaft dar, welche UK e1-
ter Ordensgemeinschaften bZw. deren Pro- förmliche Bestätigung des Bayerischen
vinzen Sleichfalls die Rechtsstellung einer Kultusministeriums zusätzliches Gewicht

erhielten Mıt diesen Ykunden ware sodannKörperschaft des öffentliche Rechts
omMmm Als Ordensinstitute päpstlichen SCAILILC eıne Namensberichtigung In der Ab-
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eilung der jeweiligen Grundbücher MOS- gen Verschmelzung der erwähnten Ordens-
lıch; deren sSrundbuchamtlıchen Kosten De- provinzen einem Verband eventuell ent-
liefen SICH auf eıne Viertelgebühr (S 67 stehen würden, j1elsen sıch auf diese Weılise
0N ezogen auf den sesetzlich e_ vermeiden.
sehenen OCNsSten Geschäftswert VON D) Überlegenswert ware S9f., dass siıch
500.000 uro (S 3() 0S  J5 dies waren etzt- zunächst lediglich die fünf bayerischen Pro-
lich als® Uuro DTO betroffenem vinzen des BMV mıt dem NSULu der nglı-
Grundbuchamt schen Fräulein In bayern UK uiInahme
Db) |DIe seschilderte Rechtsauffassung In dieses vereinıgen; bel Bedarf könnten sıch
des Bayerischen Kultusministeriums ZAUI sodann die auiserbayerischen deutschspra-
Körperschaftsstatus der Schwäbischen Pro- chigen Provınzen e umnahme muıt der
VINZ War 1mM übriıgen auch behilflich, NIC Senannten Körperschaft vereinıgen. Za be-
unerhebliche Ausgleichsbeträge, die seltens denken ware HELE dass dıie betreffenden
der Bayerischen Zusatzversorgungskasse Provıinzen hre bisherıige Rechtsstellung alls

der uTl0osun VOIN Klosterwald e_ Körperschaft des öffentliche Rechts eweıls
wartet wurden, vermeiıden. verlieren würden und eıne Seräumıge ase

des Übergangs insofern MC möglıch ware
Aus IC UuNnseres Hauses emmpfiehlt ©) ollten siıch dıie vorstehend unter a)

CS sich anher, die deutschsprachigen Provın- und D) seschilderten Möglichkeiten nach na-
ZenN des BMV Srundsätzlıch als eıgenstandı- herer Prüfung SOWIE betreffenden Gesprä-
DE Rechtsträger belassen; bisher1ige, al- chen Serade mıt dem Bayerischen Kultus-
lenfalls rechtlich selbstständige Lokalhäuser, mınısterıum wıider Erwarten als NIC CIMD>S

ftehlenswer oder Vollzıe  ar herausstellen,Niederlassungen oder 1llalen ollten mıt der
betreffenden Provınz vereinıgt werden. KIN würde sich aus UulNseTreTr IC insbesondere
olcher Weg mÖöge YTeNC L1UT dann Dbe- die Errichtung eıner gemeiInnützıgen GmbH
schritten werden, WEeNnNn sıch namentlich dıe alls „Betriebsgesellschaft“ anbileten. Deren
Grundbuchkosten auf eın unverzıchtbares Gesellschafter waren die acht deutschspra-
Miınımum zurückführen lassen. chigen Provinzen des IBMNV, welche 1M übri-
a) DIie drel aufßserbayerischen eutsch- gen Je eıne „Besitzgesellschaft“ bilden WUTrFr-
sprachigen Provınzen des BMV Önnten sich den
Sgf. dem „INSTILU der Englischen Fräulein In
bayern“ anschlielsen, welchem ach deut- Dieser kurze 1INDIIC In die recCc  ıchen MÖSg-
schem und bayerischem Staatskirchenrecht lichkeiten eınes intensıiveren Zusammenwir-

kens der deutschsprachigen Proviınzen desder Status einer Körperschaft des öffent-
ichen Rechts eigen Ist; WITFr dürfen ler- Instıtutum Beatae Marlae Virginis will! allls be-
bel auf den „Verband der Di6özesen Deutsch- scheidenes eichen des Dankes für den
ands  C4 SOWIE das „Katholische Schulwerk In ermudlıchen Eınsatz dieser Ordensgemein-
Bayern“ verwelsen. Bel entsprechendem Be- schaft gerade 1mM Bıstum ugsbur verstan-
darf Öönnten sodann In einem weıteren den werden. Wenn uUuNnsere Ausführungen fer-
chritt dıe ACH Provinzen der Sgenannten Or- er einen Beıltrag dazu leisten, die vielfälti-
densgemeinschaft mıt dem NSLLU der En- gen uTigaben des Institutum Beatae Marıae
Slischen Fräulein In Bayern Je uUurc Auf- Virginis 1Im Dienst für Gotil und die Menschen
nahme In dieses vereiniıgt werden. Auch hıer SOWIE und In UuUNnserer Gesellschaft äUuch
ware Sof. lediglich eine Namensberichtigun ünftig eorane und zei  eree Ver-
1ImM Grundbuch angeze1gt; erhebliche wohl wirklichen, en S1@e hre Zielsetzun rfüllt
sechs- DIS siebenstellige) Otar- und weıtere
Grundbuchgebühren, die bel eiıner OlOKE
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